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1 1. Nachtragssatzung 2023 



1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 

der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2023 
 

Auf Grund des § 68 i. V. m. § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach 

Beschluss (BV/303/2023) der Gemeindevertretung vom 02.05.2023 folgende Nachtragssatzung 

erlassen: 

 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

 

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

 

ordentlichen Erträge auf                 11.673.300,00 € 

ordentlichen Aufwendungen                 13.244.600,00 € 

 

 

außerordentlichen Erträge auf         276.000,00 € 

außerordentlichen Aufwendungen          75.900,00 € 

 

 

2.  Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

 

Einzahlungen auf                  16.003.900,00 € 

Auszahlungen auf                  18.709.500,00 € 

 

festgesetzt. 

 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 

 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              11.210.500,00 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              12.337.900,00 € 

 

 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                 4.793.400,00 € 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                 6.210.600,00 € 

 

 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   0,00 € 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    161.000,00 € 

 

 

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                 0,00 € 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven                     0,00 € 

 

 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 

festgesetzt. 

 

§ 3 



Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)             320 v.H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                 410 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer                    323 v.H. 

 

§ 5 

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde 

von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 

 

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 

Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € 

festgesetzt. 

 

3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 

10.000,00 € festgesetzt. 

 

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist werden: 

 

a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf  

200.000,00 € und 

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder 

Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 

entfällt. 

 

§ 7 

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei 

zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung 

notwendig sind. 

 

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen 

werden darf, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt. 

 

 

Wusterhausen/Dosse,  

 

 

P. Schulz 

Bürgermeister 
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2 Gesamtfinanzplan 2023 
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3 Teilfinanzpläne 2023 
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4 Übersicht der Veränderungen (investiv) 



Übersicht über die Veränderungen der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 Stand: 04.04.2023

Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung

12.6.200

Bewirtschaftung und 

Unterhaltung 

Feuerwehren

09610.40122
Anlagen im Bau - Anbau Feuerwehrgerätehaus 

Wusterhausen/Dosse
-  €                    -  €                    -  €            . ,  €  siehe BV/298/2023

12.6.200

Bewirtschaftung und 

Unterhaltung 

Feuerwehren

03910.40004

Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und 

anderen Betriebsgebäuden - GS Feuerwehrgerätehaus 

Wusterhausen/Dosse

-  €                    -  €                    -  €            . ,  €     siehe BV/302/2023

21.1.200

Bewirtschaftung und 

Unterhaltung 

Grundschule

09610.40121 Anlagen im Bau - Bildungscampus Außenanlagen -  €                    . . ,  €   -  €            -  €                

21.1.200

Bewirtschaftung und 

Unterhaltung 

Grundschule

23510.00073
Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus 

Außenanlagen
. . ,  €   -  €                    -  €            -  €                

57.5.100 Tourismus 08220.40026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Tourismus -  €                    ,  €              -  €            . ,  €       Bänke und Fahrradständer Tornow

57.5.100 Tourismus 23510.00074 Anzahlungen auf Sonderposten - Tourismus -  €                    -  €                    . ,  €  -  €                Zuwendungsbescheid Landkreis OPR (Tornow)

57.3.100

Bewirtschaftung und 

Unterhaltung der 

allgemeinen 

Einrichtungen und 

Unternehmen

08210.40006

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bewirtschaftung 

und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und 

Unternehmen

-  €                    . ,  €          -  €            . ,  €       Sitzgruppe vor dem DGH Lögow

57.3.100

Bewirtschaftung und 

Unterhaltung der 

allgemeinen 

Einrichtungen und 

Unternehmen

23510.00075
Anzahlungen auf Sonderposten- 

Dorfgemeinschaftshäuser
-  €                    -  €                    . ,  €  -  €                Zuwendungsbescheid Landkreis OPR (Lögow)

Der geplante Finanzmittelabfluss verringert sich mit der 1. 

Na htragssatzu g u  . ,  € ggü. der Haushaltssatzu g 
2023. Ein Erlass einer Haushaltssatzung ist jedoch gem. § 5 

Nr. 4 Bst. b Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde 

Wusterhausen/Dosse (nicht veranschlagte Einzelmaßnahme 

ü er . ,  €) ötig.

erstellt am 04.04.2023 von Tobias Kaminski, Amtsleiter Amt für Finanzen und Kämmerer

Geplanter Finanzmittelabfluss .9 ,  €                                       .9 ,  €                           

Haushaltssatzung 2023 1. Nachtragssatzung 2023

Am 16.03.2023 erhielten wir vom BBSR die Absage unseres 

Antrages auf Förderung. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist 

nicht finanzierbar. Die frei gewordenen Mittel sollen zur 

Refinanzierung des BV "Anbau Feuerewehrgerätehaus" 

verwandt werden.

Produkt Bezeichung Produkt Sachkonto Bezeichung Sachkonto Erläuterung


